
Anrechnung von vorheriger Lehrerfahrung nicht
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Zitat von Krabappel

Ein letzter Versuch des Erklärens: Gesetze regeln unser Leben. Wir halten uns alle
daran, so funktioniert die Gesellschaft.

Und noch viel mehr: wir als Mitarbeiter der staatlichen Schulen ebenso wie die Sacharbeiter in
der für die Schule zuständigen Verwaltung sind TEIL DER EXEKUTIVE! Es ist unsere ganz
besondere Pflicht die Gesetze umzusetzen. Gesetze als demokratisch legitimierte
Willensbekundung des Souveräns zu verändern, ist nicht Aufgabe der Exekutive sondern der
Volksvertretung!

Zitat

Wer an diesen Gesetzen etwas geändert haben möchte geht wählen.

Eben. Als Bürger dürfen und müssen wir lautstark unsere Interessen einfordern, wo wir
Veränderungsbedarf sehen. Als Lehrer im Amt haben wir unsere Dienstpflichten zu erfüllen,
auch wenn wir privat anderer Meinung sind.

Gewaltenteilung und Demokratie funktionieren nun einmal so.

Nele

P.S. Nein, ich lasse mich jetzt nicht auf irgendwelche Diskussionen über "die wahren
Machthaber im Lande" ein.
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